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Alle Verhafteten erhalten eine in Menge und Qualität auf e r n ä h r u n g s 
wissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnissen beruhende Gerne!n- 
scha f t s v e r p f l e q u n q . Sie muß in ihrer Zusammensetzung und ihrem N ä h r 
wert medizinisch überwacht werden. Auf Antrag ist dem Verhafteten im 
Rahmen der Möglichkeiten eine seinen religiösen, nationalen und e t h 
nischen Sitten entsprechende Verpflegung zu gewähren.

Verhaftete können aus dem Angebot der Untersuchungshaftanstalt W a r e n 
des persönlichen Bedarfs erwerben.

Es sind Voraussetzungen zu schaffen, daß sich Verhaftete entspre- 
chend den Möglichkeiten der Anstalt individuell einschließlich reli-
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qiös betätigen können
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Es muß gewährleistet werden, daß die vom Staatsanwalt bzvv. dem Ge- 
richt festqelogten ßedincunoen der persönlichen Verbindunnen Verhaf-
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t e t e r, wie Zeitpunkt der Aufnahme, Umfang und Art und Weise konse
quent durchgesetzt und die bestehenden Bestimmungen zu ihrer K o n 
trolle einoehalten werden.

Es sind die Vorausse t z u n n e n  dafür zu schaffen, daß der Staatsanwall 
seiner allgemeinen Aufsichtspflicht über die Einhaltung und Du r c h 
setzung der Gesetzlichkeit beim Vollzug der Untersuchungshaft аu s - 
üben kann. * 1

2* Grundlegende Aufgaben, die sich aus der Stellung der Linie XIV
■ 1 

als operative D i e n steinheit d e s MfS e r g e b e n ________________ ■

Die Aufgaben der Linie XIV als politisch-operative Diensteinheit des 
MfS sind von denen als staatliches UntersuchungshaftVollzugsorgan 
nicht zu trennen. Die Richtlinie 1/76 des Genossen Minister fordert, 
im Interesse des zuverlässigen Schutzes und der weiteren Stärkung 
der DDR die vorhandenen Potenzen zur Qualifizierung der politisch-

1 Auf die politisch-operativen Aufgaben der Linie XIV als I M - f ü h r e n d э 
Diensteinheit zur Absicherung von Strafgefangene narbeitskommandos 
in den Untersuchungshaftanstalten des MfG wird hier nicht e i n g e 
gangen .


